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 §  1 Versicherungsleistung im Falle der Invalidität 
 
1 Führt der Unfall zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der körperlichen 

oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) der versicherten Person, ent-
steht ein Anspruch auf Leistung aus der für den Invaliditätsfall versicherten 
Summe, sofern die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall einge-
treten und innerhalb einer Frist von 15 Monaten nach dem Unfall von ei-
nem Arzt dem Grunde nach und unter Angabe der Beeinträchtigung, auf 
der sie beruht, schriftlich festgestellt wurde. Der Anspruch auf Invaliditäts-
leistung muss innerhalb einer Frist von 18 Monaten nach dem Unfall dem 
Versicherer gegenüber schriftlich geltend gemacht werden. 

 Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei 
Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet wer-
den kann. 

2 Ist ein Mindestinvaliditätsgrad vereinbart, entsteht ein Anspruch nach Nr. 1 
erst mit dem Erreichen dieses Grades der Invalidität. 

3 Hat der Versicherungsnehmer den Unfall rechtzeitig nach § 17 Mannhei-
mer AB-Unfall ‘08 angezeigt, kann sich der Versicherer auf die Nichteinhal-
tung der in Nr. 1 Satz 1 genannten Fristen nur berufen, wenn er den Versi-
cherungsnehmer nach Eingang der Unfallanzeige schriftlich auf diese Fris-
ten hingewiesen hat. 

4 Die Leistung wird als Kapitalleistung erbracht.  
5 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn unfallbedingt inner-

halb eines Jahres nach dem Unfall der Tod eintritt. 
 

§  2 Berechnung der Kapitalleistung 
 
Die Kapitalleistung ergibt sich aus der vereinbarten Invaliditätssumme, dem Grad 
der Invalidität (§§ 3, 4) und dem vereinbarten Leistungsmodell (§ 5). 
 

§  3 Invaliditätsgrade 
 
1 Als feste Invaliditätsgrade gelten unter Ausschluss des Nachweises einer 

höheren oder geringeren Invalidität  
a) bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit: 
 eines Armes 70 Prozent 
 eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 Prozent 
 eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenks  60 Prozent 
 einer Hand 55 Prozent 
 eines Daumens  20 Prozent 
 eines Zeigefingers  10 Prozent 
 eines anderen Fingers    5 Prozent 
 eines Beines über der Mitte des Oberschenkels  70 Prozent 
 eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 60 Prozent 
 eines Beines bis unterhalb des Knies  50 Prozent 
 eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels  45 Prozent 
 eines Fußes 40 Prozent 
 einer großen Zehe    5 Prozent 
 einer anderen Zehe    2 Prozent 
 eines Auges  50 Prozent 
 des Gehörs auf einem Ohr  30 Prozent 
 des Geruchs  10 Prozent 
 des Geschmacks    5 Prozent 
b) bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines der vorstehenden 

Körperteile oder Sinnesorgane der entsprechende Teil des Prozentsatzes 
nach Nr. 1 a). 

2 Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane betroffen, deren 
Verlust oder Funktionsunfähigkeit nicht nach Nr. 1 geregelt ist, ist maßge-
bend, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
unter ausschließlicher Berücksichtigung medizinischer Gesichtspunkte be-
einträchtigt ist. 

3 Sind durch den Unfall mehrere körperliche oder geistige Funktionen beein-
trächtigt, werden die Invaliditätsgrade, die sich nach den Nrn. 1 bis 2 erge-
ben, zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent können jedoch nicht er-
reicht werden. 

4 Wird durch den Unfall eine körperliche oder geistige Funktion betroffen, 
die schon vorher dauernd beeinträchtigt war, so wird ein Abzug in Höhe 
dieser Vorinvalidität vorgenommen. Die Vorinvalidität wird nach den Nrn. 1 
bis 3 bemessen. 

5 Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jah-
res nach dem Unfall oder - gleichgültig, aus welcher Ursache - später als 
ein Jahr nach dem Unfall und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung 
nach § 1 entstanden, ist nach dem Invaliditätsgrad zu leisten, mit dem auf-
grund der zuletzt erhobenen ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 

 

 
 
§  4 Mitwirkende Krankheiten oder Gebrechen 

 
Abweichend von § 6 Mannheimer AB-Unfall ‘08 wird, wenn Krankheiten oder 
Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädi-
gung oder deren Folgen mitgewirkt haben, nicht die Leistung entsprechend dem 
Anteil der Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, sondern der mitwirkende 
Anteil der Krankheit oder des Gebrechens bei der Bemessung des Invaliditäts-
grades abgezogen, wenn dieser Anteil 25 Prozent oder mehr beträgt. 
 

§  5 Leistungsmodelle 
 
Im Grundmodell entspricht die Kapitalleistung dem durch den Grad der Invalidi-
tät bezeichneten Prozentsatz der Invaliditätssumme. In den Progressions- und 
Mehrleistungsmodellen ist der als Kapitalleistung zu erbringende Prozentsatz der 
Invaliditätssumme bei bestimmten Invaliditätsgraden höher als der Invaliditäts-
grad. Maßgebend ist nachfolgende Tabelle: 
 

Invali-        Leistung in % der Invaliditätssumme 
ditäts- 
grad  

 
Grund- 

 
Progressionsmodell 

Mehrleistungs-
modell 

in % modell 225 300 500 75 90 
1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 7 
8 8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 
10 10 10 10 10 10 10 
11 11 11 11 11 11 11 
12 12 12 12 12 12 12 
13 13 13 13 13 13 13 
14 14 14 14 14 14 14 
15 15 15 15 15 15 15 
16 16 16 16 16 16 16 
17 17 17 17 17 17 17 
18 18 18 18 18 18 18 
19 19 19 19 19 19 19 
20 20 20 20 20 20 20 
21 21 21 21 21 21 21 
22 22 22 22 22 22 22 
23 23 23 23 23 23 23 
24 24 24 24 24 24 24 
25 25 25 25 25 25 25 
26 26 27 28 30 26 26 
27 27 29 31 35 27 27 
28 28 31 34 40 28 28 
29 29 33 37 45 29 29 
30 30 35 40 50 30 30 
31 31 37 43 55 31 31 
32 32 39 46 60 32 32 
33 33 41 49 65 33 33 
34 34 43 52 70 34 34 
35 35 45 55 75 35 35 
36 36 47 58 80 36 36 
37 37 49 61 85 37 37 
38 38 51 64 90 38 38 
39 39 53 67 95 39 39 
40 40 55 70 100 40 40 
41 41 57 73 105 41 41 
42 42 59 76 110 42 42 
43 43 61 79 115 43 43 
44 44 63 82 120 44 44 
45 45 65 85 125 45 45 
46 46 67 88 130 46 46 
47 47 69 91 135 47 47 
48 48 71 94 140 48 48 
49 49 73 97 145 49 49 
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50 50 75 100 150 50 50 
51 51 78 104 157 51 51 
52 52 81 108 164 52 52 
53 53 84 112 171 53 53 
54 54 87 116 178 54 54 
55 55 90 120 185 55 55 
56 56 93 124 192 56 56 
57 57 96 128 199 57 57 
58 58 99 132 206 58 58 
59 59 102 136 213 59 59 
60 60 105 140 220 60 60 
61 61 108 144 227 61 61 
62 62 111 148 234 62 62 
63 63 114 152 241 63 63 
64 64 117 156 248 64 64 
65 65 120 160 255 65 65 
66 66 123 164 262 66 66 
67 67 126 168 269 67 67 
68 68 129 172 276 68 68 
69 69 132 176 283 69 69 
70 70 135 180 290 70 70 
71 71 138 184 297 71 71 
72 72 141 188 304 72 72 
73 73 144 192 311 73 73 
74 74 147 196 318 74 74 
75 75 150 200 325 150 75 
76 76 153 204 332 152 76 
77 77 156 208 339 154 77 
78 78 159 212 346 156 78 
79 79 162 216 353 158 79 
80 80 165 220 360 160 80 
81 81 168 224 367 162 81 
82 82 171 228 374 164 82 
83 83 174 232 381 166 83 
84 84 177 236 388 168 84 
85 85 180 240 395 170 85 
86 86 183 244 402 172 86 
87 87 186 248 409 174 87 
88 88 189 252 416 176 88 
89 89 192 256 423 178 89 
90 90 195 260 430 180 180
91 91 198 264 437 182 182
92 92 201 268 444 184 184
93 93 204 272 451 186 186
94 94 207 276 458 188 188
95 95 210 280 465 190 190
96 96 213 284 472 192 192
97 97 216 288 479 194 194
98 98 219 292 486 196 196
99 99 222 296 493 198 198
100 100 225 300 500 300 200

 
 

§   6 Versicherungsschutz für das ungeborene Leben 
 

Erleidet eine versicherte Person während ihrer Schwangerschaft einen versicher-
ten Unfall und zeigt sie diesen Unfall unter Hinweis auf die bestehende Schwan-
gerschaft innerhalb von drei Monaten dem Versicherer an, so ist auch das Kind 
ab Vollendung der Geburt gegen Gesundheitsschädigungen infolge dieses Un-
falls mit der Hälfte der für die Mutter für den Invaliditätsfall vereinbarten Sum-
me, höchstens mit 50.000,– EUR, ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Für 
die Mutter vereinbarte Progressions- und Mehrleistungsmodelle und erhöhte 
Gliedertaxen sowie eine für sie vereinbarte Erhöhung der Versicherungsleistun-
gen bei Unfällen in der Freizeit gelten für das Kind nicht. 
 

§   7 Besondere Fälligkeitsvoraussetzungen für die Invaliditätsleistung 
 
1 Abweichend von § 18 Nr. 1 Mannheimer AB-Unfall ’08 ist der Versicherer, 

verpflichtet, innerhalb von drei Monaten zu erklären, ob und in welcher 
Höhe er einen Anspruch auf eine Invaliditätsleistung anerkennt. 

2 Die in Nr. 1 genannte Frist beginnt sobald dem Versicherer die Unterlagen 
zugegangen sind, die der Versicherungsnehmer zum Nachweis des Unfall-
hergangs und der Unfallfolgen beizubringen hat und ihm der Nachweis 
über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der In-
validität notwendig ist, vorliegt. 

3 § 18 Nr. 2 Mannheimer AB-Unfall ‘08 gilt mit der Maßgabe, dass vor Ab-
schluss des Heilverfahrens eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres 
nach dem Unfall nur beansprucht werden kann, wenn eine Todesfallleis-
tung versichert ist, und nur bis zur Höhe der versicherten Todesfallleistung. 

 
§ 8 Neubemessung des Invaliditätsgrades 
 

1 Versicherungsnehmer und Versicherer können verlangen, dass der Grad der 
Invalidität innerhalb der ersten drei Jahre nach dem Unfall jährlich erneut 
ärztlich bemessen wird. Bei Kindern unter 14 Jahren verlängert sich der 
Zeitraum von drei auf fünf Jahre. 

2 Der Versicherer kann die Neubemessung des Invaliditätsgrades nur zusam-
men mit seiner nach § 7 Nr. 1 vorgeschriebenen Erklärung verlangen. Der 
Versicherungsnehmer muss sein Recht auf Neubemessung vor Ablauf der 
Frist nach Nr. 1  geltend machen. 

3 Ergibt die endgültige Bemessung einen höheren Invaliditätsgrad und damit 
eine höhere Invaliditätsleistung als sie der Versicherer bisher bereits er-
bracht hat, ist der nachzuzahlende Mehrbetrag mit vier Prozent jährlich zu 
verzinsen, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu 
zahlen ist 

 
§ 11 Bedingungen für die Unfallversicherung für den Fall der Invalidität und 

Allgemeine Bedingungen für die Unfallversicherung 
 
Die Mannheimer VB-Unfall Invalidität ‘08 werden durch die Mannheimer AB-
Unfall ‘08 ergänzt und gelten nur in Verbindung mit ihnen. 
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